
 
 
 
Merkblatt über Mitteilungen an die Finanzbehörden  
gemäß der Mitteilungsverordnung (MV) vom 21. Januar 2021 
 
Gemäß der genannten MV sind wir verpflichtet, Ihrem zuständigen Finanzamt alle an Sie 
geleisteten Zahlungen mitzuteilen, wenn diese insgesamt den Betrag von € 1.500,- pro 
Kalenderjahr erreichen. 
Für Empfänger/innen wiederkehrender Bezüge erfolgt immer eine Mitteilung an das Finanzamt. 
Wir benötigen deshalb von Ihnen Angaben über das für Sie zuständige Finanzamt und Ihre 
Steuernummer sowie die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum.  
Ohne diese Angaben kann keine Auszahlung an Sie erfolgen. 
 
Bitte füllen Sie daher den untenstehenden Abschnitt aus und geben ihn wieder an uns zurück. 
 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße, Nr.:  

PLZ, Wohnort:  

Telefon/E-Mail:  

 
 
Tätigkeit an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main: 
 
☐ Werk-/Honorarvertrag ☐ Lehrauftrag  ☐ Sonstiges, wie: Vertrag über freie Mitarbeit 
 
 
Name und Anschrift des zuständigen Finanzamtes: 
 

 

 

 

 

 
☐ Mein zuständiges Finanzamt ist mir nicht bekannt. 
 
 

Meine Steuernummer lautet:   
Meine Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID) lautet: 

 

 
☐ Eine Steuernummer wurde bisher nicht vergeben. 

In diesem Fall ist eine Steuernummer beim zuständigen Finanzamt zu beantragen und bei     
Erhalt mitzuteilen. 

 
 
 

 
(Datum, Unterschrift) 
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